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O B E R V E R W A L T U N G S G E R I C H T 

D E S  L A N D E S  S A C H S E N - A N H A L T 

 

__________________________________________________ 
 

3 L 69/17 
2 A 214/16 HAL 

  

 

B e s c h l u s s 
 

 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
1. des Herrn A.,  
2. der Frau C.,  
3. des minderjährigen Kindes A.,  
  gesetzlich vertreten durch die Kläger zu 1. und zu 2., 
 
jeweils wohnhaft: A-Straße, A-Stadt, 
 

Kläger und  
Antragsteller, 

 
Prozessbevollmächtigte:  Rechtsanwälte B., 

B-Straße, B-Stadt,  
 
 

g e g e n 
 
 
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, 
 

Beklagte und  
Antragsgegnerin, 

 
 

w e g e n 
 

Asylrechts 
- hier: Antrag auf Zulassung der Berufung -  

 
 

hat das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 3. Senat - am 4. April 
2017 beschlossen:  
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Der Antrag der Kläger auf Zulassung der Be-
rufung gegen das Urteil des Verwaltungsge-
richts Halle - 2. Kammer - vom 30. Januar 
2017 wird abgelehnt. 
 
Die Kläger tragen die Kosten des Zulassungs-
verfahrens; Gerichtskosten werden nicht er-
hoben.  
 
Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe wird abgelehnt. 
 
 

G r ü n d e : 
 

I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Halle - 2. Kammer - vom 30. Januar 2017 hat keinen Erfolg.  
 

1. Die Kläger haben den geltend gemachten Zulassungsgrund der grundsätzlichen Be-

deutung der Rechtssache (§ 78 Abs. 3 Nr. 1 Asylgesetz - AsylG -) nicht den Anforde-

rungen des § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylG entsprechend dargelegt. 
 

"Grundsätzliche Bedeutung" im Sinne des § 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG hat eine Rechtssa-

che nur dann, wenn sie eine bisher höchstrichterlich oder obergerichtlich nicht beant-

wortete Rechtsfrage oder eine im Bereich der Tatsachenfeststellung bisher oberge-

richtlich nicht geklärte Frage von allgemeiner Bedeutung aufwirft, die sich in dem an-

gestrebten Berufungsverfahren stellen würde und die im Interesse der Einheitlichkeit 

der Rechtsprechung oder der Fortentwicklung des Rechts berufungsgerichtlicher Klä-

rung bedarf (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 29. Januar 2016 - 4 A 2103/15.A -, juris). 

Die grundsätzliche Bedeutung einer Rechtssache ist daher nur dann im Sinne des § 78 

Abs. 4 Satz 4 AsylG dargelegt, wenn eine derartige Frage konkret bezeichnet und dar-

über hinaus erläutert worden ist, warum sie im angestrebten Berufungsverfahren ent-

scheidungserheblich und klärungsbedürftig wäre und aus welchen Gründen ihre Be-

antwortung über den konkreten Einzelfall hinaus dazu beitrüge, die Rechtsfortbildung 

zu fördern oder die Rechtseinheit zu wahren. Des Weiteren muss substantiiert darge-

tan werden, warum die aufgeworfene Frage im Berufungsverfahren anders als im an-

gefochtenen Urteil zu entscheiden sein könnte (vgl. NdsOVG, Beschluss vom 9. Okto-

ber 2015 - 8 LA 146/15 -, juris).  

 

Hieran gemessen wird die Zulassungsschrift der Kläger den Darlegungsanforderungen 

des § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylG nicht gerecht.  

 

a. Die Antragsschrift wirft zunächst die Frage auf, „ob Flüchtlingen aus Syrien - wie den 

Klägern - im Falle ihrer Rückkehr dorthin allein aufgrund illegaler Ausreise, Asylantrag-
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stellung und längerem Auslandsaufenthalt beachtlich wahrscheinlich politische Verfol-

gung droht oder ob individuelle Gründe hinzutreten müssen“.  

 

Die Kläger halten diese Frage für grundsätzlich klärungsbedürftig und berufen sich zur 

Begründung auf den Beschluss des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 14. De-

zember 2016 (- 3 ZKO 638/16 -, juris), wonach - abweichend von der vorliegend durch 

das Verwaltungsgericht vertretenen Auffassung - davon auszugehen sei, dass nach 

Syrien zurückkehrende bzw. rückgeführte Asylantragsteller allein wegen ihrer illegalen 

Ausreise und ihrem Verbleib im westlichen Ausland mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

im Rahmen der Einlasskontrollen Eingriffe im Sinne des § 3 a Abs. 1 und 1 AsylG droh-

ten (vgl. in diesem Sinne auch: OVG LSA, Urteil vom 18. Juli 2012 - 3 L 147/12 -, juris 

Rn. 24 ff.; HessVGH, Beschluss vom 27. Januar 2014 - 3 A 917/13.Z.A -, juris Rn. 7).  

 

In aller Regel indiziert eine Abweichung des Verwaltungsgerichts von der Rechtspre-

chung e i n e s  a n d e r e n  als des im Instanzenzug übergeordneten Ober-

verwaltungsgerichts die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (vgl. BVerfG, 

Kammerbeschluss vom 26. Januar 1993 - 2 BvR 1058/92 -, juris Rn. 15; Gemein-

schaftskommentar zum Asylgesetz [GK-AsylG], 110. Ergänzungslieferung, November 

2016, § 78 Rn. 107). Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn d a s  a n g e -

g a n g e n e  Oberverwaltungsgericht die entscheidungserhebliche Tatsachenfrage 

- wie hier - bereits entschieden hat. Eine grundsätzliche Bedeutung ist in diesem Fall 

nicht anzunehmen, wenn beide Oberverwaltungsgerichte die aufgeworfene Tatsachen-

frage übereinstimmend beantwortet haben. Auch bei divergierender obergerichtlicher 

Rechtsprechung gilt dies jedenfalls, wenn sich das angegangene Oberverwaltungsge-

richt bei seiner Entscheidung mit der Bewertung des Erkenntnismaterials zu einer be-

stimmten Tatsachenfrage durch das andere Oberverwaltungsgericht auseinanderge-

setzt hat (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 4. März 1996 - 2 BvR 2409/95 -, juris). 

Denn in diesen Fällen fehlt es an der erforderlichen Klärungsbedürftigkeit der aufge-

worfenen Tatsachenfrage, zumal das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsgericht 

zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung in Tatsachenfragen nichts beitragen kann, 

da eine höchstrichterliche Klärung in diesen Fällen in aller Regel weder möglich noch 

erforderlich ist. Deshalb begründet insbesondere eine abweichende Tatsachenfeststel-

lung oder -würdigung durch ein anderes Berufungsgericht für sich allein keinen weite-

ren Klärungsbedarf (vgl. GK-AsylG, a.a.O., § 78 Rn. 147 f. m.w.N.).  

 

Von vornherein ist nicht die Grundsatzzulassung, sondern allein die Divergenzzulas-

sung nach § 78 Abs. 3 Nr. 2 AsylG eröffnet, wenn ein Verwaltungsgericht in einer 

„prinzipiellen“ Tatsachenfrage bei im Kern unveränderten tatsächlichen Verhältnissen 

der von dem Berufungsgericht vorgenommenen Klärung der Tatsachenfrage nicht 

folgt. Andererseits kommt bei Tatsachenfragen eine Divergenzzulassung dann nicht 

mehr in Betracht, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse nicht nur unwesentlich ge-

ändert haben und die Rechtsprechung des Berufungsgerichts deshalb als überholt an-

zusehen ist (vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 2. März 1976 - VII B 22.76 -, juris; Be-

schluss vom 23. März 2009 - 8 B 2.09 -, juris). Insbesondere im Bereich von Tatsa-
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chenfragen ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Verbindlichkeit einer grundsätzli-

chen Aussage unter dem Vorbehalt der Änderung der Sachlage steht, der Grundsatz 

also Geltung nur für die ihm zugrunde gelegte tatsächliche Erkenntnislage beansprucht 

(vgl. HessVGH, Beschluss vom 19. Juli 2000 - 5 UZ 2128/96.A -, juris; NdsOVG, Be-

schluss vom 13. Januar 2009 - 11 LA 471/08 -, juris; OVG NRW, Beschluss vom 24. 

Juni 1999 - 14 A 2788/94.A -, juris).  

 

Von einer solchen Änderung der maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse ist hier hin-

sichtlich des Urteils des Senats vom 18. Juli 2012 (a.a.O.) auszugehen.  

 

Die genannte Entscheidung ging aufgrund der damals bestehenden Situation davon 

aus, dass ein Asylantragsteller wegen seiner illegalen Ausreise aus Syrien, der Asylan-

tragstellung und seinem mehrjährigen Aufenthalt im Ausland mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit von politischer Verfolgung bedroht sei. Die in diesen Fällen mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit drohende Verfolgungsgefahr schlussfolgerte der Senat aus 

mehreren Gründen, nämlich (1.) der Behandlung von Personen, die bis zum Erlass des 

generellen Abschiebungstopps im April 2011 aus der Bundesrepublik Deutschland und 

anderen europäischen Staaten nach Syrien abgeschoben worden waren, (2.) der um-

fassenden Beobachtung von syrischen Staatsangehörigen im Ausland durch die ver-

schiedenen syrischen Geheimdienste, (3.) der Eskalation der innenpolitischen Situation 

in Syrien seit März 2011 sowie (4.) dem Umgang der syrischen Behörden in Syrien 

insbesondere seit Beginn des Jahres 2012 mit Personen, die aus Sicht der syrischen 

Behörden verdächtig gewesen seien, die Opposition zu unterstützen. Unter Auswer-

tung der seinerzeit zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel ging der Senat in der 

Gesamtschau davon aus, dass der syrische Staat infolge einer sämtliche Lebensberei-

che umfassenden autoritären Struktur und seiner totalitären Ausrichtung in so hohem 

Maße unduldsam gewesen sei, dass er schon im Grunde belanglose Handlungen wie 

die illegale Ausreise, die Asylantragstellung und den langjährigen Aufenthalt im Aus-

land als Ausdruck einer von seiner Ideologie abweichenden illoyalen Gesinnung ange-

sehen und zum Anlass von Verfolgungsmaßnahmen genommen habe. 

 

Seither haben sich jedoch nachhaltige Veränderungen der politischen und militärischen 

Verhältnisse ergeben (ebenso: SaarlOVG, Urteil vom 2. Februar 2017 - 2 A 515/16 -, 

juris Rn. 24), wie sich nicht nur der dichten Presseberichterstattung, sondern auch ei-

ner Reihe von Berichten und Stellungnahmen verschiedener Organisationen entneh-

men lässt (etwa Schweizerische Flüchtlingshilfe „Syrien: Umsetzung der Amnestien“ 

vom 14. April 2015; vierte aktualisierte Fassung der „UNHCR-Erwägungen zum 

Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien fliehen“ vom No-

vember 2015; Bericht der Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde von Kanada [Immig-

ration and Refugee Board of Canada] vom 19. Januar 2016; Amnesty Report 2016 

vom 24. Februar 2016). Auf Basis dieser und anderer aktuell zur Verfügung stehender 

Erkenntnismittel geht die obergerichtliche Rechtsprechung derzeit davon aus, dass die 

syrischen Sicherheitskräfte bei zurückkehrenden erfolglosen Asylbewerbern selektiv 

vorgehen und erst zusätzliche signifikante gefahrerhöhende Merkmale oder Umstände 
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die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung begründen (so BayVGH, Urteil 

vom 12. Dezember 2016 - 21 B 16.30338 -, juris Rn. 70; ähnlich SaarlOVG, Urteil vom 

2. Februar 2017, a.a.O., Rn. 30), bzw. sind der Auffassung, dass zwischenzeitlich auch 

dem syrischen Staat bekannt sein dürfte, dass die weit überwiegende Anzahl der 

Flüchtenden aus Angst vor dem Bürgerkrieg und den daraus resultierenden Folgen ihr 

Heimatland verlassen haben (in diesem Sinne OVG NRW, Beschluss vom 6. Oktober 

2016 - 14 A 1852/16.A -, juris Rn. 18; OVG SH, Urteil vom 23. November 2016 - 3 LB 

17/16 -, juris Rn. 40; hierauf ebenfalls hinweisend, aber letztlich offen lassend: OVG 

RP, Urteil vom 16. Dezember 2016 - 1 A 10922/16 -, juris Rn. 50 ff.). 

 

Bei dieser Sachlage ist die Entscheidung des Senats vom 18. Juli 2012 (a.a.O.) als 

überholt anzusehen, weshalb eine Zulassung wegen Divergenz ausscheidet und allein 

die Rüge der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache wegen neuerlichen Klä-

rungsbedarfs in Betracht kommt.  

 

Dem von den Klägern angeführten Beschluss des Thüringer Oberverwaltungsgerichts 

vom 14. Dezember 2016 (a. a. O.) kommt allerdings im Rahmen der Grundsatzzulas-

sung gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG schon deswegen die Indizwirkung divergierender 

obergerichtlicher Entscheidungen nicht zugute, weil das Thüringer Oberverwaltungsge-

richt darin die von den Klägern aufgeworfene Frage zur Rückkehrgefährdung syrischer 

Staatsangehöriger nicht ausdrücklich beantwortet hat. Vielmehr hat das Gericht mit 

dem o. g. Beschluss den Antrag der Beklagten auf Zulassung der Berufung mangels 

zureichender Darlegung des Berufungszulassungsgrundes der grundsätzlichen Bedeu-

tung abgelehnt mit der Folge, dass das eine Rückkehrgefährdung bejahende Urteil des 

Verwaltungsgerichts Meiningen vom 14. Juli 2016 (Az: 1 K 20204/16 Me) rechtskräftig 

geworden ist.  

 

Es ist deshalb vorliegend allein anhand der vorgetragenen Gründe darüber zu befin-

den, ob der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung gegeben ist. 

 

Die Darlegung der Klärungsbedürftigkeit einer Tatsachenfrage setzt allerdings eine in-

tensive, fallbezogene Auseinandersetzung mit den von dem Verwaltungsgericht heran-

gezogenen und bewerteten Erkenntnismitteln voraus. Es ist Aufgabe des Antragstel-

lers, durch die Benennung bestimmter begründeter Informationen, Auskünfte, Presse-

berichte oder sonstiger Erkenntnisquellen zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit 

dafür darzulegen, dass nicht die Feststellungen, Erkenntnisse und Einschätzungen des 

Verwaltungsgerichts, sondern seine gegenteiligen Bewertungen in der Antragsschrift 

zutreffend sind, sodass es zur Klärung der sich insoweit stellenden Fragen der Durch-

führung eines Berufungsverfahrens bedarf (GK-AsylG, a.a.O., § 78 Rn. 611). Dies 

kann durch eine eigenständige Bewertung der bereits vom Verwaltungsgericht heran-

gezogenen Erkenntnismittel geschehen oder auch durch Berufung auf weitere, neue 

oder von dem Verwaltungsgericht nicht berücksichtigte Erkenntnismittel. Dabei gilt all-

gemein, dass die Anforderungen an die Darlegung nicht überspannt werden dürfen, 
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sondern sich nach der Begründungstiefe der angefochtenen Entscheidung zu richten 

haben (SächsOVG, Beschluss vom 19. Januar 2016 - 5 A 553/15.A -, juris Rn. 6).  

 

Diesen Anforderungen wird die Zulassungsschrift nicht gerecht. Die Kläger haben sich 

mit dem vom Verwaltungsgericht herangezogenen Erkenntnismaterial und den konkre-

ten Erwägungen des Verwaltungsgerichts zur Rückkehrgefährdung syrischer Staats-

angehöriger weder im Hinblick auf die allgemeine Gefährdungslage noch unter dem 

Gesichtspunkt evtl. zu berücksichtigender individueller Gründe auseinandergesetzt. 

Die Bezugnahme auf eine vermeintlich divergierende obergerichtliche Rechtsprechung 

reicht insoweit nicht aus. 

 

b. Die Antragsschrift wirft weiter die Frage auf, „ob rückkehrende syrische Männer im 

militärdienstpflichtigen Alter (Wehrpflichtige und Reservisten bis zum Alter von 54 Jah-

ren), die sich durch die Flucht ins Ausland dem Militärdienst entzogen haben, bei einer 

Rückkehr nach Syrien eine Verfolgung durch den syrischen Staat in Anknüpfung an ei-

ne (unterstellte) oppositionelle Gesinnung droht“. 

 

Soweit sich die Kläger zur Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung dieser Frage al-

lein auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 12. Dezember 2016 

(Az.: 21 B 16.30372, juris) berufen, werden sie ihren Darlegungsanforderungen eben-

falls nicht gerecht. In der zitierten Entscheidung hat der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof angenommen, dass einem 31-jährigen syrischen Reservisten im Falle der 

Rückkehr in die Arabische Republik Syrien in Anknüpfung an eine ihm wegen der Aus-

reise trotz Militärdienstpflichtigkeit (unterstellte) oppositionelle Gesinnung mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit Folter drohe. Demgegenüber ist das Verwaltungsgericht in der 

angegriffenen Entscheidung unter Auseinandersetzung mit einer Vielzahl aktuell zur 

Verfügung stehender Erkenntnismittel und unter Hinweis auf die vorliegend bestehen-

den Besonderheiten zu der Überzeugung gelangt, dass dem Kläger zu 1. eine derarti-

ge Gefahr nicht drohe. Zur Begründung weist das Gericht zum einen darauf hin, dass 

die Kläger zuletzt in einem von Kurden kontrollierten Gebiet gelebt hätten. Den zur Ver-

fügung stehenden Erkenntnismitteln lasse sich entnehmen, dass die syrische Armee in 

diesen Gebieten nicht rekrutiere. Deshalb könne nicht davon ausgegangen werden, 

dass sich der Kläger zu 1. mit seiner Ausreise der Militärpflicht entzogen habe. Zum 

anderen sei der Kläger zu 1. bereits 48 Jahre und habe damit das Alter überschritten, 

in dem alle Männer nach Ableistung ihres Grundwehrdienstes als Reservisten geführt 

würden. Das Verwaltungsgericht geht hierbei - wie im Übrigen auch der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof in der Entscheidung vom 12. Dezember 2016 (a.a.O.) - davon 

aus, dass die allgemeine Wehrpflicht in Syrien lediglich bis zum Alter von 42 Jahren 

bestehe. Mit diesen durch das Gericht vorliegend festgestellten Besonderheiten setzen 

sich die Kläger nicht weiter auseinander.  

 

II. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 2 VwGO, 83b AsylG.  
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III. Der Prozesskostenhilfeantrag war gemäß § 166 VwGO i.V.m. § 114 ZPO mangels 

Erfolgsaussichten aus den vorstehenden Gründen abzulehnen. 

 

IV. Der Beschluss ist unanfechtbar (§§ 78 Abs. 5 Satz 2, 80 AsylG, 152 Abs. 1 VwGO).  
 
 

Becker    Kubon   Paschke 

 

 


